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EinfEinfüührunghrung

•• Innere Haltung und FachwissenInnere Haltung und Fachwissen
•• Ethische PrinzipienEthische Prinzipien
•• Warum und wie macht AufklWarum und wie macht Aufkläärung Sinn?rung Sinn?
•• Spaltung, Identifikation und AgierfallenSpaltung, Identifikation und Agierfallen



Innere Haltung Innere Haltung 

•• NNäähe vs. Distanzhe vs. Distanz
•• Ethische PrinzipienEthische Prinzipien
•• Fachliche PrinzipienFachliche Prinzipien
•• FachwissenFachwissen
•• SicherheitSicherheit
•• KommunikationKommunikation



4 (4 (medizinmedizin--)ethische)ethische Grundprinzipien fGrundprinzipien füür r 
InterventionenInterventionen

•• BelmontBelmont--ReportReport
–– National Commission for the Protection of National Commission for the Protection of 

Human Subjects of Biomedical ResearchHuman Subjects of Biomedical Research
(1978)(1978)

•• BeauchampBeauchamp & & ChildressChildress (1977, 1994)(1977, 1994)
•• GebotGebot

–– der Nichtschder Nichtschäädigungdigung
–– der Besserung und Fder Besserung und Füürsorgersorge
–– der Gerechtigkeit undder Gerechtigkeit und
–– der Autonomieder Autonomie



Kindliche BasisbedKindliche Basisbedüürfnisse und die Berrfnisse und die Berüücksichtigung dieser cksichtigung dieser 
Tatsachen in der UNTatsachen in der UN--KinderrechtskonventionKinderrechtskonvention

Basic Basic needneed UNUN--KinderrechtskonventionKinderrechtskonvention

Liebe und AkzeptanzLiebe und Akzeptanz
PrPrääambel, Art. 6;ambel, Art. 6;

Art. 12, 13, 14Art. 12, 13, 14

ErnErnäährung und Versorgunghrung und Versorgung Art. 27, Art. 26, Art. 32Art. 27, Art. 26, Art. 32

Unversehrtheit, Schutz vor Unversehrtheit, Schutz vor 
Gefahren, vor materieller Gefahren, vor materieller 
emotionaler und sexueller emotionaler und sexueller 

AusbeutungAusbeutung

Art. 16, Art. 19,Art. 16, Art. 19,
Art. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40Art. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Bindung und soziale Bindung und soziale 
BeziehungenBeziehungen

Art. 8, 9, 10, 11;Art. 8, 9, 10, 11;
Art. 20, 21, 22Art. 20, 21, 22

GesundheitGesundheit Art. 24, 25, 23, 33Art. 24, 25, 23, 33

Wissen und BildungWissen und Bildung
Art. 17;Art. 17;

Art. 28, 29, 30, 31Art. 28, 29, 30, 31
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Overview of components of ICF



Notwendigkeit der Notwendigkeit der 
VerfahrensbeteiligungVerfahrensbeteiligung

•• „„Man kann ja nicht einfach so Man kann ja nicht einfach so üüber ein ber ein 
Lebewesen hinweg entscheiden , ob nun Lebewesen hinweg entscheiden , ob nun 
Kind oder Jugendlicher. Es muss ja Kind oder Jugendlicher. Es muss ja 
wenigstens gefragt werden auch wenn man wenigstens gefragt werden auch wenn man 
nicht akzeptiert wirdnicht akzeptiert wird..““

(M(Määdchen 8 Jahre, in Fegert et al. 2000 , dchen 8 Jahre, in Fegert et al. 2000 , 
gefgeföördert  von VW  II/ 74 904)rdert  von VW  II/ 74 904)

UN KRK:UN KRK: Artikel 12  (Meinung bilden, Artikel 12  (Meinung bilden, 
angemessen berangemessen berüücksichtigen)cksichtigen)

Artikel 13 (Informationsfreiheit)Artikel 13 (Informationsfreiheit)



Entwicklungsdimension  UnmEntwicklungsdimension  Unmüündigkeit ndigkeit 
vsvs MMüündigkeitndigkeit

•• Schleiermacher 1826: Schleiermacher 1826: „„ Man darf den Willen Man darf den Willen 
nicht unterdrnicht unterdrüücken, denn je schwcken, denn je schwäächer er cher er 
sich entwickelt, desto weniger kann er sich entwickelt, desto weniger kann er 
nachher anerkannt werden ...nachher anerkannt werden ...““

•• §§1626 II BGB Verpflichtung der Eltern, die 1626 II BGB Verpflichtung der Eltern, die 
wachsende Fwachsende Fäähigkeit und das wachsende higkeit und das wachsende 
BedBedüürfnis des Kindes zu selbststrfnis des Kindes zu selbststäändigen und ndigen und 
verantwortungsbewusstem Handeln zu verantwortungsbewusstem Handeln zu 
berberüücksichtigencksichtigen



voicevoice effecteffect

•• MitsprachemMitsprachemööglichkeiten im glichkeiten im 
Entscheidungsprozess erhEntscheidungsprozess erhööhen die hen die 
wahrgenommene Fairness, selbst dann wahrgenommene Fairness, selbst dann 
wenn keine Kontrolle hinsichtlich des wenn keine Kontrolle hinsichtlich des 
Ergebnisses der Entscheidung bestehtErgebnisses der Entscheidung besteht

•• Mitsprache fMitsprache füührt zu hhrt zu hööherer Akzeptanz und herer Akzeptanz und 
Bindung an die Folgen der EntscheidungBindung an die Folgen der Entscheidung



InformationsInformations-- und Partizipationsrechte in der und Partizipationsrechte in der 
UNUN--KinderrechtskonventionKinderrechtskonvention

Artikel 12 Artikel 12 [Ber[Berüücksichtigung des Kindeswillens]cksichtigung des Kindeswillens]
(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das f(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fäähig hig 

ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht 
zu, diese Meinung in allen das Kind berzu, diese Meinung in allen das Kind berüührenden hrenden 
Angelegenheiten frei zu Angelegenheiten frei zu ääuußßern, und ern, und berberüücksichticksichti--
gengen die Meinung des Kindes angemessen und die Meinung des Kindes angemessen und 
entsprechend seinem Alter und seiner Reife.entsprechend seinem Alter und seiner Reife.

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere (2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere 
Gelegenheit gegeben, in allen das Kind Gelegenheit gegeben, in allen das Kind 
berberüührenden Gerichtshrenden Gerichts-- oder Verwaltungsverfahren oder Verwaltungsverfahren 
entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter 
oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den 
innerinner--staatlichen Verfahrensvorschriften gehstaatlichen Verfahrensvorschriften gehöört zu rt zu 
werden.werden.



InformationsInformations-- und Partizipationsrechte in der und Partizipationsrechte in der 
UNUN--KinderrechtskonventionKinderrechtskonvention

Artikel 13Artikel 13
[Meinungs[Meinungs-- und Informationsfreiheit]und Informationsfreiheit]
(1) Das Kind hat das Recht auf freie (1) Das Kind hat das Recht auf freie 

MeinungsMeinungsääuußßerung; dieses Recht schlieerung; dieses Recht schließßt die t die 
Freiheit ein, ungeachtet der Staatsgrenzen Freiheit ein, ungeachtet der Staatsgrenzen 
Informationen und Gedankengut jeder Art in Informationen und Gedankengut jeder Art in 
Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke 
oder andere vom Kind gewoder andere vom Kind gewäählte Mittel sich zu hlte Mittel sich zu 
beschaffen, zu empfangen und beschaffen, zu empfangen und 
weiterzugeben.weiterzugeben.



EuropEuropääisches isches ÜÜbereinkommen zur Umsetzung der UNbereinkommen zur Umsetzung der UN--
KinderrechtskonventionKinderrechtskonvention

•• nun von der Bundesrepublik ratifiziert (vgl. nun von der Bundesrepublik ratifiziert (vgl. 
Fegert 1997/Genua)Fegert 1997/Genua)

•• zentrale Bereiche:zentrale Bereiche:
–– Zeit (vgl. Zeit (vgl. HeilmannHeilmann 1998)1998)
–– Information Information üüber das Verfahrenber das Verfahren
–– rechtliches Gehrechtliches Gehöörr
–– PrPrääsenz von Vertrauenspersonsenz von Vertrauensperson



Wer wird aufgeklWer wird aufgekläärt?rt?

•• Das Kind, welches einen Verfahrenspfleger Das Kind, welches einen Verfahrenspfleger 
bekommtbekommt

•• und die Sorgeberechtigten und die Sorgeberechtigten 
•• AufklAufkläärung zu Beginn der Trung zu Beginn der Täätigkeittigkeit
•• Hinweis auf ModalitHinweis auf Modalitääten Verfahrenspflegschaftten Verfahrenspflegschaft
•• Mitwirkung im Rahmen der Verfahrenspflegschaft Mitwirkung im Rahmen der Verfahrenspflegschaft 

ist nicht verpflichtend, aber hilfreichist nicht verpflichtend, aber hilfreich
•• zeitliche Rahmenbedingungen der bevorstehenden zeitliche Rahmenbedingungen der bevorstehenden 

VerfahrensschritteVerfahrensschritte
•• Ablauf, Vorgehen, UnwAblauf, Vorgehen, Unwäägbarkeitengbarkeiten



Beisein einer BegleitpersonBeisein einer Begleitperson

•• Bei der AufklBei der Aufkläärung rung üüber den Kontext der ber den Kontext der 
Verfahrenspflegschaft ist das Beisein einer Verfahrenspflegschaft ist das Beisein einer 
Begleitperson nicht stBegleitperson nicht stöörend sondern sogar eher rend sondern sogar eher 
hilfreich.hilfreich.

•• Pause nach der AufklPause nach der Aufkläärung frung füür ein kurzes r ein kurzes GeGe--
sprspräächch mit der Begleitperson empfehlenswertmit der Begleitperson empfehlenswert

•• danach ist dann eine Einzelsituation danach ist dann eine Einzelsituation 
wwüünschenswertnschenswert

•• dies wird meistens von den Kindern und dies wird meistens von den Kindern und 
Jugendlichen und den Begleitpersonen auch Jugendlichen und den Begleitpersonen auch 
akzeptiertakzeptiert



Vorteile der AufklVorteile der Aufkläärungrung

•• bessere Motivation und Kooperation der Kindernbessere Motivation und Kooperation der Kindern
•• Vermeidung unnVermeidung unnöötiger Komplikationentiger Komplikationen
•• Signalisieren von Respekt und einer gewissen Signalisieren von Respekt und einer gewissen 

Grundhaltung im Umgang mit dem ProbandenGrundhaltung im Umgang mit dem Probanden
•• dadurch Schaffung einer Gesprdadurch Schaffung einer Gespräächsatmosphchsatmosphääre re 

trotz eher einschrtrotz eher einschräänkender nkender situativersituativer oder oder 
Umgebungsbedingungen Umgebungsbedingungen 

•• qualitative Verbesserung der qualitative Verbesserung der ExplorationsergebExplorationsergeb--
nissenisse durch explizites Erlauben vondurch explizites Erlauben von
–– NachfragenNachfragen
–– RRüückfragen, wenn Fragen zu schwierig waren oder ckfragen, wenn Fragen zu schwierig waren oder 

nicht verstanden wurdennicht verstanden wurden



Grundbedingungen des GesprGrundbedingungen des Gespräächschs

-- Sich vorstellenSich vorstellen
-- Zeitlichen und inhaltlichen Rahmen umreiZeitlichen und inhaltlichen Rahmen umreißßenen
-- Kindern erlauben die Beantwortung bestimmter Kindern erlauben die Beantwortung bestimmter 

Fragen abzulehnenFragen abzulehnen
-- Darauf hinweisen, dass manche Fragen zu Darauf hinweisen, dass manche Fragen zu 

schwierig sein mschwierig sein möögen.gen.
Gegensatz zur Schule erlGegensatz zur Schule erlääutern (vgl. Gail utern (vgl. Gail GoodmannGoodmann))

-- Beziehungsgestaltung klBeziehungsgestaltung kläären.ren.
-- Unrealistische Erwartung zurUnrealistische Erwartung zurüückweisen.ckweisen.

Terminvereinbarung, Erreichbarkeit.Terminvereinbarung, Erreichbarkeit.
Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt?Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt?



Was wird von Kindern kritisiert?Was wird von Kindern kritisiert?

Unklare BeziehungsangeboteUnklare Beziehungsangebote……

„„Ich dachte sie wIch dachte sie wääre mein Kumpel oder ein Freundre mein Kumpel oder ein Freund
und dann ist sie nie mehr aufgetaucht.und dann ist sie nie mehr aufgetaucht.““

-- Bohrende FragenBohrende Fragen
-- Nicht ernst nehmen der Nicht ernst nehmen der ÄÄngste der Kinder vor dem ngste der Kinder vor dem 

GesprGespräächch
-- LoyalitLoyalitäätskonflikte und Befangenheitentskonflikte und Befangenheiten
-- Exploration in SorgerechtsfragenExploration in Sorgerechtsfragen
-- Nicht primNicht primäär im Loyalitr im Loyalitäätskonflikt bohrentskonflikt bohren



Beziehungsepisoden schildern lassenBeziehungsepisoden schildern lassen

Insbesondere Beziehung zu Freunden,Insbesondere Beziehung zu Freunden,
Klassenkameraden, Geschwistern sind interessantKlassenkameraden, Geschwistern sind interessant
und eher unverfund eher unverfäänglich, dabei charakteristischenglich, dabei charakteristische
Beziehungsmuster beobachten, wie z. B.:Beziehungsmuster beobachten, wie z. B.:
BeschBeschüützen, Kontrollieren, Herabsetzen,tzen, Kontrollieren, Herabsetzen,
Angreifen, Ignorieren, Autonomie gewAngreifen, Ignorieren, Autonomie gewäähren, sichhren, sich
behaupten, Anklammern, Unterwerfen, gekrbehaupten, Anklammern, Unterwerfen, gekräänkt sein,nkt sein,
ZurZurüückschrecken, sich abschotten etc.ckschrecken, sich abschotten etc.
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